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ZDS begrüßt Beschlüsse 
der Wirtschaftsministerkon-
ferenz zu Landstrom und 
Planungsbeschleunigung 

Der Zentralverband der deutschen Seehafen-

betriebe e.V. (ZDS) begrüßt die gerade veröf-

fentlichten Beschlüsse der Wirtschaftsminister-

konferenz der Bundesländer zur Landstrom-

nutzung sowie zur Planungsbeschleunigung 

bei infrastrukturellen Großvorhaben. 

Der ZDS sieht sich durch die am 27./28. Juni 

2018 gefassten Konferenzbeschlüsse im Hin-

blick auf seine Kernforderungen zur Bundes-

tagswahl, sein Positionspapier zum Planungs-, 

Umwelt- und Verfahrensrecht sowie seine 

jüngste Stellungnahme zum Planungsbe-

schleunigungsgesetz bestätigt. 

Die Konferenz hält Förderprogramme und ver-

besserte Rahmenbedingungen für die Versor-

gung von Schiffen mit Landstrom kurzfristig 

für erforderlich, damit die Schifffahrt ihren Bei-

trag zur Luftreinhaltung und zum Erreichen der 

Klimaziele leisten kann. Die Wirtschaftsminis-

ter der Länder sprechen sich dafür aus, dass 

die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ver-

einbarte Absenkung der EEG-Umlage im Ha-

fenbereich zeitnah erfolgen muss, um die erfor-

derlichen Investitionsentscheidungen sowohl 

wasser- als auch landseitig zugunsten von 

Landstrom zu treffen. Unter den aktuellen ener-

giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen stün-

den der Nachfrage im Vergleich zur emissions-

intensiven Bordstromproduktion unverhältnis-

mäßig hohe Kosten der Landstromversorgung 

entgegen. Landstrom müsse wirtschaftlich at-

traktiver werden, wozu es einer wirtschaftli-

chen Gleichstellung insbesondere der Regula-

torik bedürfe. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat daher 

das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) gebeten, gemeinsam mit den 

Ländern kurzfristig geeignete Lösungen zu ent-

wickeln und zur Amtschefkonferenz im Herbst 

2018 erneut zu berichten. 

Im Hinblick auf die von der Bundesregierung 

geplante Beschleunigung von Planungs- 

und Genehmigungsverfahren hat die Konfe-

renz auf die besondere Bedeutung der Über-

prüfung der Verbandsklagerechte und der An-

passungsnotwendigkeit der sog. Präklusion 

hingewiesen. Sie bedauert ausdrücklich, dass 

die Anpassung des nationalen Rechts hinter 

den Handlungsmöglichkeiten des nationalen 

Gesetzgebers zurückgeblieben ist. 

Die Konferenz unterstützt insoweit die Ver-

kehrsministerkonferenz in ihren Bestrebungen 

zur Planungsbeschleunigung, die ebenfalls die 

Wiedereinführung der sog. Präklusionsrege-

lungen umfassen. Nach diesen Vorschriften ist 

ein Kläger (und insbesondere auch ein Um-

weltverband) im Klageverfahren mit allen Ein-

wendungen ausgeschlossen, die er im Verfah-

ren nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 

hat, aber hätte geltend machen können. Nach 

Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz 

biete das EuGH-Urteil vom 20.12.2017 (RS C-

664/15 „Protect“) vielversprechende Ansatz-

punkte für die von der Bundesregierung ange-

strebten Aktivitäten auf EU-Ebene zur Wieder-

einführung der Präklusion. Zusätzlich weist die 

https://www.wirtschaftsministerkonferenz.de/WMK/DE/termine/Sitzungen/18-06-27-28-WMK/18-06-27-28-beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.wirtschaftsministerkonferenz.de/WMK/DE/termine/Sitzungen/18-06-27-28-WMK/18-06-27-28-beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-27-Kurzinformation-zum-Wahljahr-2017.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-27-Kurzinformation-zum-Wahljahr-2017.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-19_-ZDS-Positionspapier_Planung_Umwelt_VerfahrensR.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-19_-ZDS-Positionspapier_Planung_Umwelt_VerfahrensR.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18-ZDS-Stellungnahme-Planungsbeschleunigungsgesetz-BMVI.pdf
https://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-18-ZDS-Stellungnahme-Planungsbeschleunigungsgesetz-BMVI.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198046&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=580078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198046&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=580078
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Konferenz auf die Strategie Planungsbe-

schleunigung des Bundesministeriums für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hin. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat das 

BMWi daher gebeten, gemeinsam mit dem 

Bundesumweltministerium (BMU) und dem 

BMVI Handlungsmöglichkeiten auszuloten, die 

sich aus diesem Urteil im Hinblick auf die for-

melle und materielle Präklusion ergeben. 

Darüber hinaus werde nach Auffassung der 

Konferenz mit diesem Urteil eine Möglichkeit 

zur Optimierung des Verfahrensrechts bezo-

gen auf das Mitwirkungserfordernis bei der 

Verbandsklage eröffnet. 

Um den offensichtlichen Herausforderungen 

und Engpässen in der Genehmigungspraxis 

und bei der Planfeststellung spürbar entgegen-

zutreten, sollten nach Ansicht des ZDS so viele 

Beschleunigungspotentiale im Planungs- und 

Genehmigungsverfahren wie möglich identifi-

ziert und mit wirkungsvollen Maßnahmen zur 

Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit des Infra-

strukturstandortes Deutschland hinterlegt wer-

den. 

 


